
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/3/9 7Ob7/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1989

Norm

ABGB §862a

KO §21

Rechtssatz

Tritt der Masseverwalter in einen Versicherungsvertrag ausdrücklich oder durch schlüssige Erklärung ein, bleibt

Versicherungsnehmer dennoch der Gemeinschuldner. Die bloße Adressierung der Mahnschreiben an den Kläger

entspricht daher dessen Stellung als Versicherungsnehmer.

Entscheidungstexte

7 Ob 7/89
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